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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen,

I.  zu berichten,

    1.  welches Zugangebot derzeit auf der Bodenseegürtelbahn gefahren wird;

    2.  welches Zugangebot im Jahr 2010 auf der Bodenseegürtelbahn gefahren
wurde;

    3.  wie sich die Fahrgastzahlen auf der Bodenseegürtelbahn seit 2010 ent-
wickelt haben;

    4.  weshalb die Zugkapazitäten im Jahr 2017 durch das Land verringert wur-
den;

    5.  inwiefern ihr Berichte über Unzufriedenheit bei den Fahrgästen und den 
politischen Entscheidungsträgern in der Bodenseeregion bezüglich des be -
stehenden Taktangebots, des Platzangebots und des Qualitätsangebots auf
der Bodenseegürtelbahn bekannt sind;

    6.  welche Maßnahmen das Land in welchem Zeitraum ergreifen wird, um die
unhaltbaren Zustände auf der Bodenseegürtelbahn zu beseitigen;

    7.  welche finanziellen Mittel das Land zusätzlich zur Verfügung stellen wird,
um die Reduzierung des Zugangebots auf der Bodenseegürtelbahn rückgän-
gig zu machen;

    8.  welche konkreten Vereinbarungen mit der Deutschen Bahn zur Verbesse-
rung des Bahnangebots auf der Bodenseegürtelbahn vorgesehen bzw. ver-
einbart sind;

Antrag

der Abg. Martin Rivoir u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Verkehr

Zugangebot auf der Bodenseegürtelbahn 
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    9.  inwiefern das Land das Konzept des Halbstundentakts auf der Bodenseegür-
telbahn verfolgt und welche Maßnahmen in welchem Zeitraum dafür vorge-
sehen sind;

II.

    1.  dafür Sorge zu tragen, dass die Züge auf der Bodenseegürtelbahn zwischen
Radolfzell und Friedrichshafen grundsätzlich mit zwei Waggons fahren und
auf der Strecke Friedrichshafen–Lindau dreiteilige Züge eingesetzt werden;

    2.  alles zu unternehmen, damit die Mängel auf der Bodenseegürtelbahn zeitnah
behoben werden;

    3.  zeitnah ein Konzept vorzulegen, das den Halbstundentakt auf der Boden-
seegürtelbahn ermöglicht.

18. 01. 2018

Rivoir, Kleinböck, Selcuk, 
Gall, Hofelich SPD

B e g r ü n d u n g

Seit nahezu zwei Jahren gibt es erhebliche Mängel auf der Bodenseegürtelbahn.
Dabei handelt es sich um ganze Zugausfälle, einzelne Triebwagenausfälle, Ver-
spätungen, verdreckte Züge mit defekten Toiletten und nicht zu öffnenden Türen,
was zu enormen Protesten und Verärgerungen bei den Fahrgästen geführt hat.
Trotz Zusagen wurden bislang keine Verbesserungen erzielt. Wegen der hohen
Ausfallrate bei den Triebwagen, da das veraltete Wagenmaterial schlecht gewartet
wird, stehen Schulklassen oder Pendler vor völlig überfüllten Zügen und können
nicht mehr mitgenommen werden.

Statt das Chaos zu beheben, hat das Land in einem neuen Vertrag mit der DB Re-
gio die Kapazitäten auf der Bodenseegürtelbahn reduziert. Damit reduziert sich
auch das vorgehaltene Wagenmaterial und Fahrplanverspätungen sowie Ausfälle
treten noch häufiger auf. 

Inzwischen sind zahlreiche Fahrgäste der Bahn wieder auf das Auto umgestiegen,
weil dies, trotz voller Straßen, eine größere Zeitsicherheit verspricht. Pendler den-
ken schon mit Schrecken an die Fahrrad-Touristen in der Sommerzeit, die dann
zusätzlich in die Züge drängen.

Es ist von Seiten des Landes unglaubwürdig, wenn einerseits die Bedeutung 
des öffentlichen Personennahverkehrs betont wird, andererseits Kapazitäten bei
gleichzeitigem Fahrgastzuwachs reduziert werden. Das Land ist aufgefordert, 
seine Zusagen einzuhalten und zeitnah zusätzliches Geld für die Bodenseegürtel-
bahn zur Verfügung zu stellen. 

Auch ist der Verkehrsminister in der Pflicht, endlich gegenüber der Deutschen
Bahn auf Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen zu drängen und bei Nicht -
erfüllung die notwendigen Abmahnungen auszusprechen.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 14. Februar 2018 Nr. 3-3822.0-00/1929 nimmt das Ministeri-
um für Verkehr zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I.  zu berichten,

1. welches Zugangebot derzeit auf der Bodenseegürtelbahn gefahren wird;

Die Bodenseegürtelbahn ist betrieblich in zwei Abschnitte geteilt. 

a) Abschnitt Radolfzell–Friedrichshafen Stadt:

Zwischen Radolfzell und Friedrichshafen Stadt verkehrt als Grundangebot eine
stündliche Regionalbahn, üblicherweise gebildet aus zwei Triebwagen der Bau-
reihe 650 mit zusammen ca. 140 Sitzplätzen. Zwischen Uhldingen-Mühlhofen
bzw. Salem und Friedrichshafen gibt es morgens und mittags dazu noch fünf Ver-
stärkerzüge. 

Das Angebot wird überlagert von zweistündlich verkehrenden IRE-Zügen der Li-
nie Basel–Ulm, die zwischen Radolfzell und Friedrichshafen von einer Aus nahme
abgesehen, nur in Überlingen halten. Sie werden aus Neigetechnik-Triebwagen
der Baureihe 611, meist in Doppeltraktion, gebildet. 

b) Abschnitt Friedrichshafen Stadt–Lindau Hbf.

Auch zwischen Friedrichshafen Stadt und Lindau Hbf gibt es als Grundangebot
eine stündliche Regionalbahn mit Halt an allen Stationen. Morgens gibt es eine
Verstärkerfahrt nach Friedrichshafen, mittags insgesamt drei Verstärkerfahrten
nach/ab Eriskirch bzw. Kressbronn. Die Regionalbahnen werden zu den Haupt-
verkehrszeiten aus zwei, einzelne Fahrten auch aus drei Triebwagen vom Typ
„Regio-Shuttle“ RS 1 (Baureihe 650) gebildet. Ein Triebwagen vom Typ RS 1
verfügt über rund 70 Sitzplätze. Bei Zügen in Zweifach-Traktion stehen den Fahr-
gästen damit rund 140 Sitzplätze und bei Zügen in Dreifach-Traktion rund 210
Sitzplätze zur Verfügung.

Außerhalb der Hauptverkehrszeit und an Wochenenden gibt es viele Fahrten, die
in Einfach-Traktion verkehren. 

Dazu gibt es stündlich RE-Züge (aus/nach Stuttgart) mit deutlich verkürzten Fahr-
zeiten, die nur zwei Zwischenhalte bedienen (abwechselnd Wasserburg und
Kress bronn bzw. Nonnenhorn und Langenargen). Sie werden mit lokbespannten
Zügen aus vier Doppelstockwagen gefahren.

2. welches Zugangebot im Jahr 2010 auf der Bodenseegürtelbahn gefahren wurde; 

Das Angebot des Jahres 2017 hat sich im Grundkonzept gegenüber dem des Jah-
res 2010 leicht verbessert. Substantielle Unterschiede gab es nur beim Zuglauf
(nicht bei der Zugzahl) sowie bei den eingesetzten Fahrzeugen: Die RE-Züge
nach/von Lindau waren nur in jeder zweiten Stunde bis Stuttgart durchgebunden
und kamen sonst aus Ulm. Heute kann man stündlich von Lindau über Friedrichs-
hafen umsteigefrei bis Stuttgart durchfahren. Die Leistungen ab/bis Ulm wurden
teilweise mit Neigetechnik-Triebwagen der Baureihe 611 gefahren. Die Regional-
bahnen zwischen Lindau und Friedrichshafen wurden überwiegend mit älteren
Triebwagen der Baureihe 628 gefahren (ca. 140 Sitzplätze) und zum Fahrplanjahr
2017 auf die Triebwagen des Typ Regio-Shuttle RS 1 (Baureihe 650) umgestellt.
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3. wie sich die Fahrgastzahlen auf der Bodenseegürtelbahn seit 2010 entwickelt
haben;

Die Entwicklung zeigt die nachfolgende Tabelle. Die Entwicklung ist verhalten.
Die durchschnittliche Reiseweite ist leicht gesunken. Das könnte an einer etwas
geringeren Inanspruchnahme der IRE-Linie Ulm–Basel liegen, die z. T. auch 
Bestandteil auslastungsorientierter Sparpreis-Angebote des DB-Fernverkehrs ist.
Zudem spielen neue Konkurrenzprodukte der Fernbusbetreiber für diese Strecke
eine relevante Rolle.

Fahrgastzahlen KBS 731 Radolfzell – Friedrichhafen – Lindau Hbf
jeweils 1. Halbjahr,
Mo. bis Fr. Schule

4. weshalb die Zugkapazitäten im Jahr 2017 durch das Land verringert wurden;

Grundsätzlich werden im Verkehrsvertrag ab 2017 die gleichen Kapazitäten an-
geboten wie zuvor. Aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen wurden die
Kapazitäten (Platzangebote) bei einzelnen nachfrageschwachen Leistungen zu -
rückgenommen, bei denen aber nach wie vor jeder Fahrgast einen Sitzplatz er-
hält.

5. inwiefern ihr Berichte über Unzufriedenheit bei den Fahrgästen und den politi-
schen Entscheidungsträgern in der Bodenseeregion bezüglich des bestehenden
Taktangebots, des Platzangebots und des Qualitätsangebots auf der Boden-
seegürtelbahn bekannt sind;

Berichte über Unzufriedenheit bei den Fahrgästen und den politischen Entschei-
dungsträgern in der Bodenseeregion sind dem zuständigen Ministerium für Ver-
kehr bekannt. Sie betrafen ganz überwiegend jedoch nicht das Taktangebot oder
das planmäßig bestellte Platzangebot, sondern das tatsächlich angetroffene Platz-
angebot, was die DB geliefert hat. 

Leider hatte die DB sowohl im Januar als auch im November 2017 aufgrund ho-
her Schadstände bei den RS 1-Fahrzeugen gehäufte Reduzierungen der eigentlich
vorgesehenen Kapazitäten auf der Regionalbahn zwischen Friedrichshafen und
Radolfzell zu verantworten. Die DB ließ die Regionalbahn dann nur mit einem
statt mit zwei Triebwagen verkehren. Auch andere Beschwerden waren auf In-
standhaltungsmängel durch die DB zurückzuführen (abgesperrte Türen, defekte
WCs, Klimaanalgen außer Betrieb). 

Im Sommer gab es mehrfach Beschwerden über Fahrräder im Zug, die einen ge-
ordneten Ein- und Ausstieg verhinderten bzw. einschränkten. Dies hing in aller
Regel damit zusammen, dass die DB nicht die vom Land speziell auf dieser
Strecke bestellten Fahrzeuge mit vergrößerten Mehrzweckbereichen für den Fahr-
radtransport einsetzte, sondern nur andere Modellausführungen mit wenigen
Fahrradstellplätzen. Also auch hier war die DB der Verursacher der Probleme.

6. welche Maßnahmen das Land in welchem Zeitraum ergreifen wird, um die un-
haltbaren Zustände auf der Bodenseegürtelbahn zu beseitigen;

Die Landesregierung verweist auf die eindeutig vertraglich festgeschriebene Zu-
ständigkeit der DB zur Beseitigung der Kapazitätseinschränkungen. Die DB ist
für die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge verantwortlich. Die neuen
Verkehrsverträge bieten über die dort festgelegten Pönaleregelungen bereits einen
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substantiellen finanziellen „Anreiz“, die Instandhaltungssituation zu verbessern
(Verbesserung gegenüber dem Großen Verkehrsvertrag). 

Die Landesregierung kann nur indirekt Einfluss darauf nehmen, dass das verant-
wortliche Eisenbahnverkehrsunternehmen seine Fahrzeugprobleme im Rahmen
der Organisation der Instandhaltung und Wartung in den Griff bekommt. In regel-
mäßigen Gesprächen hat das Verkehrsministerium die DB Regio nachdrücklich
auf dieses Problem hingewiesen.

Angesichts der prekären Situation hat die Landesregierung ihre Rolle als Bestelle-
rin dahingehend genutzt, dass ab dem 24. März 2018, in zwei Stufen umfang -
reiche Verbesserungsmaßnahmen für die Bodenseegürtelbahn von der DB Zug-
bus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) durchgeführt werden, die die
Sicherheit ausreichender Kapazitäten erhöhen werden (vgl. Pressemitteilung vom
30. Januar 2018). Ab dem 24. März 2018 sorgt das Land bei bestimmten nachfra-
gestarken Zügen für zusätzliche Kapazitätsausweitungen auf der Gesamtstrecke
und zu zusätzlichen Zügen zwischen Friedrichshafen und Uhldingen-Mühlhofen
bzw. Salem.

Dies wird durch den Einsatz von zusätzlichen Fahrzeugen auf dem Abschnitt
Friedrichshafen–Lindau vom Typ 628 erreicht, welche von der DB zusätzlich aus
dem Konzern für die Bodenseegürtelbahn bereitgestellt werden. Dadurch werden
Fahrzeuge vom Typ RS 1 frei, die für die Kapazitätsstabilisierung/-ausweitung
und für die o. g. zusätzlichen Fahrten genutzt werden können.

In einer zweiten Stufe wird die Landesregierung ab Juni 2019 fünf fabrikneue
Dieseltriebwagen der Bauart LINT 54 einsetzen lassen, die eine erhöhte Kapazität
gegenüber der vergleichbaren Traktionsbildung der RS 1-Fahrzeuge aufweisen
(150 Sitzplätze in einem LINT 54 Fahrzeug gegenüber 140 Sitzplätzen in einer
Doppeltraktion RS 1). Diese fünf Fahrzeuge werden von der SWEG beschafft und
gewartet.

Weitere Einzelheiten hierzu sind der Antwort zu Frage 8 zu entnehmen. 

7. welche finanziellen Mittel das Land zusätzlich zur Verfügung stellen wird, um
die Reduzierung des Zugangebotes auf der Bodenseegürtelbahn rückgängig zu
machen;

Genaue Berechnungen für die Kosten der Kapazitätserweiterungen und Mehrver-
kehre liegen nicht vor. Z. T. werden Fahrzeuge eingesetzt, die bisher im Vertrag
nicht vorgesehen waren. Die fünf neuen Triebwagen werden über die landeseige-
ne SFBW beschafft und kosten rund 23 Mio. Euro. Diese Fahrzeuge sollen dann
in der Zukunft bei der erneuten Ausschreibung der Leistungen auf der Boden-
seegürtelbahn beigestellt werden.

8. welche konkreten Vereinbarungen mit der Deutschen Bahn zur Verbesserung
des Bahnangebots auf der Bodenseegürtelbahn vorgesehen bzw. vereinbart
sind;

Vorgesehen sind

a) ab 24. März 2018:

Fahrplananpassungen der Berufspendlerfahrt im morgendlichen Verkehr von Sin-
gen (bisher ab 6:17 Uhr) nach Friedrichshafen (bisher an 7:37 Uhr). Diese wird
neu ab 6:14 Uhr von Singen nach Friedrichshafen (neu an 7:24 Uhr) von Mo. bis
Fr. verkehren. Hier werden an Schultagen Züge mit 210 Sitzplätzen anstelle der
bisher 146 Sitzplätzen angeboten. 

Darüber hinaus werden am Nachmittag zusätzliche Verstärkerzüge gegenüber der
Grundtaktlage in der Hauptverkehrszeit angeboten. Es werden drei neue Zugpaare
von Friedrichshafen nach Markdorf bzw. nach Salem wie folgt verkehren:

•   Fahrt 22790 Friedrichshafen (ab 15:52 Uhr) – Markdorf (an 16:05 Uhr)

•   Fahrt 22753 Markdorf (ab 16:20 Uhr) – Friedrichshafen (an 16:31 Uhr)



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3342

6

•   Fahrt 22792 Friedrichshafen (ab 16:51 Uhr) – Salem (an 17:15 Uhr)

•   Fahrt 22793 Salem (ab 17:26 Uhr) – Friedrichshafen (an 17:47 Uhr)

•   Fahrt 22794 Friedrichshafen (ab 17:54 Uhr) – Salem (an 18:18 Uhr)

•   Fahrt 22799 Salem (ab 18:38 Uhr) – Friedrichshafen (an 19:02 Uhr)

Diese Züge werden mit je 140 Sitzplätzen eingesetzt. Da umlaufbedingt bei einer
Fahrt (22778 Friedrichshafen ab 16:32 Uhr) die Sitzplätze von 210 auf 140 ange-
passt werden müssen, wird im Saldo im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Mo. bis Fr. eine Mehrkapazität von 350 Sitzplätzen am Tag vorgesehen.

Des Weiteren werden in der Sommersaison am Wochenende zwischen Friedrichs-
hafen und Radolfzell im Zeitraum von 8:32 Uhr bis 17:38 Uhr (ab Friedrichsha-
fen) bzw. im Zeitraum von 10:18 Uhr bis 19:14 Uhr von Radolfzell nach Frie-
drichshafen die Sitzplätze zukünftig mit 210 Sitzplätzen anstelle von 140 Sitzplät-
zen und somit auch mit erhöhten Fahrradkapazitäten unterwegs sein. 

Auch im Abschnitt zwischen Friedrichshafen und Lindau werden die Kapazitäten
technisch durch die Bauart des zukünftig dort eingesetzten Fahrzeugs der Bau -
reihe 628 von derzeit 70 Sitzplätzen auf 140 Sitzplätze erhöht, auch zu Zeiten, wo
dies durch die Nachfrage nicht erforderlich ist. Die Fahrzeuge der Baureihe 628
weisen in den Einstiegsbereichen allerdings mehrere Stufen auf. Durch den Ein-
satz der Fahrzeuge der Baureihe 628 wird die RAB die Fahrzeuge des Typs RS 1
auf dem Abschnitt Friedrichshafen–Radolfzell zur Verstärkung der Kapazitäten
und für das zusätzliche Zugangebot einsetzen können.

b) mit Beginn der Radsaison 2018:

Es sind Kapazitätserhöhungen am Wochenende tagsüber zwischen Radolfzell und
Friedrichshafen vorgesehen.

c) ab 9. Juni 2019:

Einsatz von Neufahrzeugen LINT 54 auf der Regionalbahn Radolfzell–Fried -
richshafen; dadurch weitere leichte Kapazitätserhöhungen. Dadurch erfolgt der
Ersatz der nicht barrierefreien Triebwagen der Baureihe 628 im Abschnitt Fried -
richshafen–Lindau durch die bis zum 23. März 2018 dort eingesetzten moder -
neren Triebwagen RS 1. Diese werden aber überwiegend in Doppeltraktionen
gegen über der heutigen Lage verkehren. Am Wochenende ist auch teilweise der
Einsatz der Neufahrzeuge LINT 54 auf diesem Abschnitt vorgesehen.

9. inwiefern das Land das Konzept des Halbstundentakts auf der Bodenseegürtel-
bahn verfolgt und welche Maßnahmen in welchem Zeitraum dafür vorgesehen
sind;

Die Landesregierung orientiert sich bei der Angebotsplanung an den Landesstan-
dards gemäß dem Zielkonzept 2025 für den SPNV. Angesichts der Fahrgastzah-
len und raumordnerischen Gliederung sind zwischen Friedrichshafen und Lindau
zwei Züge pro Stunde und Richtung vorgesehen (ein Express-Angebot und ein
Grundangebot mit Halt an allen Stationen). Dieses Angebot ist bereits seit langem
umgesetzt. Zwischen Friedrichshafen und Radolfzell ist für die Gesamtstrecke
dasselbe Angebot vorgesehen. Die stündliche Führung eines Express-Angebots ist
jedoch erst nach Ausbaumaßnahmen an der Strecke möglich. Zwischen Fried -
richshafen und Markdorf bzw. Salem bestellt das Land aus diesem Grund Ver-
dichterzüge. Langfristig ist im Rahmen eines Ausbaukonzepts für die Boden-
seegürtelbahn in Abhängigkeit von der Entwicklung der Fahrgastnachfrage auch
ein gesonderter Halbstundentakt eines S-Bahn-ähnlichen langsamen Zugsystems
neben dem stündlichen Express denkbar. 



7

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3342

II.

1. dafür Sorge zu tragen, dass die Züge auf der Bodenseegürtelbahn zwischen Ra-
dolfzell und Friedrichshafen grundsätzlich mit zwei Waggons fahren und auf
der Strecke Friedrichshafen–Lindau dreiteilige Züge eingesetzt werden;

Die Landesregierung wird im Rahmen der ab dem 24. März 2018 bzw. ab Juni
2019 zur Verfügung stehenden Fahrzeuge deutliche und vorsorgende Kapazitäts-
verstärkungen vornehmen, die über die aktuelle Nachfrage hinausgehen. Insoweit
wird auf die Ausführungen zu den Fragen nach I. Nr. 6 und Nr. 8 verwiesen. 

2. alles zu unternehmen, damit die Mängel auf der Bodenseegürtelbahn zeitnah
behoben werden;

Mit dem vorgelegten 2-Stufen-Konzept hat die Landesregierung die erforder -
lichen Maßnahmen bereits veranlasst.

3. zeitnah ein Konzept vorzulegen, das den Halbstundentakt auf der Bodenseegür-
telbahn ermöglicht.

Die Landesregierung berücksichtigt für die Planungen des SPNV auf der Boden-
seegürtelbahn die Vorgaben aus dem Zielkonzept 2025 für den SPNV, wie oben
unter I. 9 berichtet. Damit sollen perspektivisch auf der Bodenseegürtelbahn zwei
Züge pro Stunde und Richtung angeboten werden. Die durchgehende Umsetzung
auf der gesamten Strecke Radolfzell–Friedrichshafen hängt aber von infrastruk -
turellen Maßnahmen ab. Es laufen derzeit Untersuchungen zum gesamten Ausbau
dieser Strecke. Im Übrigen wird hierzu auf die Landtags-Drucksache 16/2218
verwiesen.

In Vertretung

Dr. Lahl

Ministerialdirektor
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Anlage 1
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